
d) sie fordern zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, Stadtbezirksver
sammlung oder Gemeindevertretung auf.

e) sie entscheiden über Beanstandungen der Wählerlisten gemäß 
§ 20 Abs. 2,

f) sie prüfen die von den Wahlkreiskommissionen zugelassenen 
Wahlvorschläge auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestim
mungen, bestätigen sie und entscheiden endgültig über die 
Zurückweisung einesWahlvorschlages für die Wahlen zur Stadt
verordnetenversammlung, Stadtbezirksversammlung oder Ge
meindevertretung,

g) sie veranlassen die Herstellung der Stimmzettel für die Wahlen 
zur Stadtverordnetenversammlung, Stadtbezirksversammlung 
oder Gemeindevertretung,

h) sie stellen das Wahlergebnis fest, übergeben die Wahlunterlagen
der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, Stadtbezirks
versammlung oder Gemeindevertretung an die Mandatsprü
fungskommission der Stadtverordnetenversammlung, Stadt
bezirksversammlung oder Gemeindevertretung und benach
richtigen die gewählten Abgeordneten und Nachfolgekandi- 
daten. § 9

Bildung der Wahlkreiskommissionen
(1) Die Wahlkreiskommissionen werden gebildet:

a) in Wahlkreisen zur Wahl der Volkskammer und der Bezirkstage 
durch die Räte der Bezirke,

b) in Wahlkreisen zur Wahl der Kreistage, der Stadtverordneten
versammlungen, der Stadtbezirksversammlungen oder der Ge
meindevertretungen durch die Räte der Kreise, Städte, Stadt
bezirke oder Gemeinden.

(2) Die Wahlkreiskommissionen bestehen aus dem Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter, dem Sekretär und 4 bis 14 weiteren Mit
gliedern.

(3) Die Wahlkreiskommissionen setzen sich aus Vertretern der 
in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ver
einigten Parteien und Massenorganisationen sowie aus weiteren 
hervorragenden Vertretern der Arbeiterklasse, der Genossen
schaftsbauern, der Intelligenz, der bewaffneten Kräfte und der 
übrigen werktätigen Schichten zusammen. Sie werden von den Aüs-
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